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Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB  

Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung wurden keine Anregungen oder Hinweise 
zur Niederschrift vorgebracht.  
 
 
Beteiligungsverfahren gem. § 4 Abs. 2 BauGB 

Stellungnahmen mit Anregungen 

BUND, KV Gießen (22.08.2012) 
Hessische Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz e.V., Linden (19.08.2012) 
Kreisausschuss des LK Gießen, FD Wasser- und Bodenschutz (24.08.2012) 
Regierungspräsidium Gießen (21.08.2012) 
Regierungspräsidium Darmstadt, Kampfmittelräumdienst (13.08.2012) 
Stadt Gießen, Amt für Umwelt und Natur (23.12.2012) 
Stadt Gießen, Bauordnungsamt (19.07.2012) 
 
 
Stellungnahmen ohne Anregungen 

Gemeindevorstand der Gemeinde Buseck (20.08.2012) 
IHK Gießen-Friedberg (17.08.2012) 
Polizeipräsidium Mittelhessen (20.08.2012) 
Stadt Gießen, Behindertenbeauftragte (30.07.2012) 
Stadt Gießen, Liegenschaftsamt (08.08.2012) 
Stadt Gießen, Wirtschaftsförderung (13.08.2012) 
Stadt Wetzlar (01.08.2012) 
Stadtwerke Gießen,  Abteilung Wärmeversorgung (09.08.2012) 
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 BUND, KV Gießen (22.08.2012) 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
Zu 1: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Angemerkt werden kann jedoch, dass die künftigen Wegebeziehungen bereits zum 
Vorentwurf des Bebauungsplanes dem Beiplan zum Bebauungsplan entnommen 
werden konnten. Auf eine detaillierte Darstellung im Bebauungsplan wurde 
zugunsten der Lesbarkeit und Übersichtlichkeit der Planzeichnung verzichtet. 
Darüber hinaus ist es ausreichend, die öffentlichen Grünflächen in ihrer 
Zweckbestimmung zu unterscheiden. Gemäß der gewählten Zweckbestimmung sind 
bauliche Anlagen, wie Fuß-, Rad- und Wirtschaftswege, eine Feuerwehrzufahrt oder 
die geplante Spiellandschaft planungsrechtlich zulässig, da diese Anlagen dem 
Charakter der öffentlichen Grünflächen entsprechen und diesen untergeordnet sind. 
Der aus den Wegebeziehungen resultierende Eingriff in Natur und Landschaft wurde 
jedoch entsprechend in die Eingriffs- und Ausgleichsplanung für den Gesamtbereich 
eingestellt 
 
 
Zu 2: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Zur Klarstellung erfolgt zu der Beschreibung der Eingriffe eine Aufstellung der 
naturschutzrechtlich genehmigten Eingriffe. Weitere noch ungenehmigte Eingriffe 
werden beschrieben und verbal argumentativ bewertet. Da es in der Bilanz schwierig 
ist und fachlich keinen Sinn macht, eine Punktewertebilanz nur für den 
Geltungsbereich des Bebauungsplanes zu erarbeiten, wird auf die Gesamtbilanz im 
Rahmen des Landschaftspflegerischen Begleitplans (LPB) verwiesen. Diese deckt 
den Geltungsbereich des Bebauungsplanes mit ab. 
 
Mit dem Verweis auf die Ökobilanz im Anhang war der „Anhang zum LPB“ gemeint. 
Der LPB lag offen, die Eingriffs/Ausgleichsbilanz ist dort dokumentiert. 
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Zu 3: Dem Hinweis kann nicht zugestimmt werden. 
 
Der LPB wird als Eingriffs-/Ausgleichsplanung zum landschaftsarchitektonischen 
Entwurf Landesgartenschaugelände Wieseckaue von der Unteren 
Naturschutzbehörde bis zum Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes geprüft und 
naturschutzrechtlich genehmigt. Das naturschutzrechtliche Wertepunktedefizit wird 
über eine Abbuchung vom städtischen Ökokonto ausgeglichen. Dies wird im 
Rahmen einer vertraglichen Vereinbarung zwischen der Landesgartenschau GmbH 
und der Stadt Gießen geregelt. Somit ist der Ausgleich im Bebauungsplanverfahren 
mit Verweis auf § 1a Abs. 3 Satz 4 und 5 BauGB rechtlich abschließend gesichert. 
 
 
Zu 4: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Die unterschiedlichen Einschätzungen in Bezug auf die Bewertungen von 
Biotoptypen sind bekannt und wurden bereits im Rahmen des Runden Tisches 
Landesgartenschau aufgegriffen. Die Hinweise werden geprüft und ggf. in der 
Gesamtbilanz im landschaftspflegerischen Begleitplan berücksichtigt. Die 
angesprochenen Feldgehölze liegen nicht innerhalb des Geltungsbereiches. 
 
 
Zu 5: Der Anregung wird entsprochen 
 
Auf die Maßnahmen E2, E3 und E5 wird verzichtet. Das Biotopwertdefizit wird über 
das städtische Ökokonto abgebucht. Die Umsetzung der Maßnahme E7 erfolgt ohne 
Baumfällungen. Vorhandener Unterwuchs wird berücksichtigt. 
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 Zu 6: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Die unterschiedlichen Sichtweisen in Bezug auf die Eingriffs-/Ausgleichsbilanz sind 
bekannt und wurden bereits im Rahmen des Runden Tisches zur 
Landesgartenschau aufgegriffen. Die Kompensationsleistungen werden im Rahmen 
des LBP erarbeitet, ein Kompensationsdefizit über eine Abbuchung vom städtischen 
Ökokonto gewährleistet. Dies wird im Rahmen einer vertraglichen Vereinbarung 
zwischen der Landesgartenschau GmbH und der Stadt Gießen geregelt. Somit ist 
der Ausgleich im Bebauungsplanverfahren mit Verweis auf § 1a Abs. 3 Satz 4 und 5 
BauGB rechtlich abschließend gesichert. 
 
Zu 7: Den Anregungen wird entsprochen. 
 
Die textliche Festsetzung 6.1 wird durch die Vorgabe einer Höhe des anzulegenden 
Sichtschutzes von 2,5 m ergänzt. Zudem wird gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB eine 
Festsetzung bezüglich der Minimierung von Lichtemissionen in den Bebauungsplan 
aufgenommen. Darüber hinaus ist es weiterhin der Wunsch der Stadt Gießen in 
diesem Bereich ein Café zur Attraktivitätssteigerung des Parkgeländes zu errichten. 
Das Cafe ist städtebaulich an dem Standort sinnvoll, da eine gute fußläufige 
Erreichbarkeit und ein Parkplatzangebot in der Nähe gegeben sind sowie auch 
die Erschließung möglich ist. 
 
Zu 8: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Der Hinweis wird geprüft und ggf. im landschaftspflegerischen Begleitplan 
berücksichtigt.  
 
Zu 9: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Der Neubau der Brücke ist bereits über ein Plangenehmigungsverfahren nach 
Wasserrecht genehmigt und wird im Bebauungsplan nur übernommen. Als Ausgleich 
wird die alte Überführung einschließlich der darunter liegende Verrohrung 
zurückgebaut, Flachwasserzonen angelegt und somit der schmale Durchlass 
verbreitert. 
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Zu 10: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen 
Der Hinweis wird in der Natura 2000 Prognose berücksichtigt. 
 
 
Zu 11: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Der Hinweis zur Graugans wird in der Artenschutzrechtlichen Prüfung innerhalb des 
LPB ergänzt. 
 
 
Zu 12: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Die Reduzierung der Bruthabitate für das Teichhuhn erfolgte vorwiegend durch die 
Sanierung des Schwanenteiches. Durch Bepflanzung der Inseln wurden 
Ersatzbruthabitate geschaffen. Zusätzlich werden im Bereich der Rollschuhbahn 
weitere Ufergehölze angepflanzt. Am Neuen Teich kam es im Bereich des 
Brückenbauwerkes zu Verlusten von Ufergehölzen und Röhrichten. Diese werden 
durch die Schaffung von Flachwasserzonen mit Etablierung von Röhrichten im 
Kleinen Teich ausgeglichen. 
Die Maßnahmen Brückenneubau und Sanierung des Schwanenteichs wurden 
bereits wasserrechtlich genehmigt. Bestandteil der Genehmigung sind auch die 
Maßnahmen des Artenschutzes. 
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 Hessische Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz e.V., Linden (19.08.2012) 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
Zu 1 und 2: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Die unterschiedlichen Sichtweisen zum gewählten Verfahren sind bekannt. Die 
nachfolgend beschriebene Vorgehenswiese wurde mittlerweile im Rahmen des 
Runden Tisches anerkannt.  
Das als „unübersichtlich und verwirrende“ bezeichnete Verfahren ist den 
unterschiedlichen Planungs- und Genehmigungsstufen geschuldet. Der 
Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst ausschließlich den Bereich, für den 
städtebaulicher Regelungsbedarf besteht. Der landschaftspflegerische Begleitplan 
(LPB) beinhaltet die naturschutzrechtlichen Erfordernisse (Eingriffs-
/Ausgleichsplanung, Natur 2000-Prognose und Artenschutzprüfung) zur 
Gesamtplanung der Landesgartenschau in der Wieseckaue, dieser umfasst auch 
den Geltungsbereich des Bebauungsplanes. Aus bauzeitlichen Gründen war es 
unabdingbar, parallel zum Bebauungsplanverfahren und zur Erstellung des LPBs 
naturschutz- und wasserrechtliche Genehmigungen für den Bau der Brücken, des 
Quellgartens, des Wegebaus, der Setzung und Hinterfüllung von Spundwänden und 
der Rodung von Baümen und Sträuchern zu erteilen. 

1. 

2. 

Zur Klarstellung erfolgt im Bebauungsplan eine Aufstellung der naturschutzrechtlich 
genehmigten Eingriffe innerhalb des Geltungsbereiches. Weitere noch ungenehmigte 
Eingriffe werden beschrieben und verbal argumentativ bewertet. Da es 
bilanztechnisch schwierig ist und fachlich keinen Sinn macht, eine Punktewertebilanz 
nur für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes zu erarbeiten, wird auf die 
Gesamtbilanz im Rahmen des Landschaftspflegerischen Begleitplans (LPB) 
verwiesen.  

3. 

Der LPB wird als Eingriffs-/Ausgleichsplanung zum landschaftsarchitektonischen 
Entwurf Landesgartenschaugelände Wieseckaue von der Unteren 
Naturschutzbehörde bis zum Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes geprüft und 
naturschutzrechtlich genehmigt. Das naturschutzrechtliche Wertepunktedefizit wird 
über eine Abbuchung vom städtischen Ökokonto ausgeglichen.  

4. 

5. 
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 Dies wird im Rahmen einer vertraglichen Vereinbarung zwischen der 
Landesgartenschau GmbH und der Stadt Gießen geregelt. Somit ist der Ausgleich 
im Bebauungsplanverfahren mit Verweis auf § 1a Abs. 3 Satz 4 und 5 BauGB 
rechtlich abschließend gesichert. 

6. 

 
Zu 3 und 4: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Die oben beschriebene Vorgehensweise ist der Komplexität des Projektes 
geschuldet und wurde verfahrenstechnisch intensiv aufeinander abgestimmt. 
 
 
Zu 5: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 

7. Die unterschiedlichen Sichtweisen zum gewählten Verfahren sind bekannt. Die zu 1 
und 2 genannte Vorgehenswiese wurde mittlerweile im Rahmen des Runden Tisches 
anerkannt.  
 
Siehe auch zu 1 und 2. 
 
 

8. Zu 6: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Grundlegende Daten zur Beurteilung der Eingriffe wurden in Zusammenarbeit mit 
den Landschaftsarchitekten aktualisiert. Bzgl. der Erfassung der Fauna stand nur 
noch eine Begehung im August zur abschließenden Erfassung der Fledermäuse aus. 
Dabei wurden die zum Abriss vorgesehenen Gebäude begutachtet und eine 
Kontrolle der Fledermausnistkästen vorgenommen. Beide Kontrollen erbrachten 
keine weiteren Erkenntnisse, so dass hier kein Erhebungsdefizit erkennbar ist.  
 9. 
 
 
 
 
 
 
 10. 

Stadt Gießen, Bebauungsplan Nr. GI 01/34 „Wieseckaue“     8 



Zu 7: Der Anregung wird nicht gefolgt. 
 
In Bebauungsplänen können gemäß § 9 Abs. 1 BauGB aus städtebaulichen 
Gründen Festsetzungen getroffen werden. Rein personen- oder handlungsbezogene 
Festsetzungen, wie bspw. zu Veranstaltungen oder Öffnungszeiten, sind dagegen 
städtebaurechtlich nicht möglich, sondern obliegen vielmehr vertraglichen 
Regelungen zwischen der Stadt Gießen und dem künftigen Betreiber. 
Sobald Veranstaltungsart und –umfang bekannt sind, werden die Auswirkungen auf 
artenschutzrelevante Tierarten im Rahmen einer separaten Artenschutzprüfung 
behandelt.  
 
Zu 8: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Im Bebauungsplan wird für die Fläche mit dem besonderen Nutzungszweck 
„Ausflugslokal“ eine maximal zulässige Grundfläche von 250 m2 als Höchstmaß 
festgesetzt. Ergänzend wird festgesetzt, dass außerhalb des Gebäudes 
Nebenanlagen i.S.d. § 14 BauNVO unzulässig sind. Gleichwohl ist die Fläche in ihrer 
Ausdehnung größer dimensioniert, um den Gesamtbereich des geplanten 
Ausflugslokals planungsrechtlich zu erfassen. Bauliche Anlagen sind jedoch nur 
innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche nach Maßgabe der textlichen 
Festsetzungen zulässig.  
 
 
Zu 9: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Angemerkt werden kann, dass die künftigen Wegebeziehungen bereits zum 
Vorentwurf des Bebauungsplanes dem Beiplan zum Bebauungsplan entnommen 
werden konnten. Auf eine detaillierte Darstellung im Bebauungsplan wurde 
zugunsten der Lesbarkeit und Übersichtlichkeit der Planzeichnung verzichtet. Der 
aus den Wegebeziehungen resultierende Eingriff in Natur und Landschaft wurde 
jedoch entsprechend in die Eingriffs- und Ausgleichsplanung für den Gesamtbereich 
eingestellt. Darüber hinaus ist es ausreichend, die öffentlichen Grünflächen in ihrer 
Zweckbestimmung zu unterscheiden. Gemäß der gewählten Zweckbestimmung sind 
bauliche Anlagen, wie Fuß-, Rad- und Wirtschaftswege, eine Feuerwehrzufahrt oder 
die geplante Spiellandschaft planungsrechtlich zulässig, da diese Anlagen dem 
Charakter der öffentlichen Grünflächen entsprechen und diesen untergeordnet sind. 
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 11. 
Zu 10: Der Anregung wird entsprochen. 
 
Die textliche Festsetzung 6.1 wird durch die Vorgabe einer Höhe des anzulegenden 
Sichtschutzes von 2,5 m ergänzt. 
 
 
Zu 11-13: Den Anregungen wird entsprochen. 
 
Die unterschiedlichen Sichtweisen zu den Aufwertungspotenzialen der genannten 
Maßnahmen sind bekannt und wurden im Rahmen des Runden Tisches 
Landesgartenschau aufgegriffen. 
Auf die Maßnahmen E2, E3 und E5 wird verzichtet. Das Biotopwertdefizit wird über 
das städtische Ökokonto abgebucht. 

12.  
 
Zu 14: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Sie ist Bestandteil des wasserrechtlichen Bescheid vom 01.02.2012 und dient dem 
funktionalen Ausgleich der gemäß § 30 Abs.2 BNatSchG geschützten Ufergehölze. 
Sie wird in den LBP nur nachrichtlich übernommen. 
 
 
 
 
 

13.  
 
 
 
 14. 
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 Zu 15: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Die unterschiedlichen Einschätzungen in Bezug auf die Bewertungen von 
Biotoptypen sind bekannt und wurden bereits im Rahmen des Runden Tisches 
Landesgartenschau aufgegriffen. Die Hinweise werden geprüft und ggf. in der 
Gesamtbilanz im landschaftspflegerischen Begleitplan berücksichtigt. Die 
angesprochenen Feldgehölze liegen nicht innerhalb des Geltungsbereiches. 15. 
 
 
Zu 16: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Die Tabelle 30 listet potenzielle Kompensationsmaßnahmen mit ihrem 
Punktewertegewinn auf. Die Ökobilanz ermittelt für jede Eingriffssituation einen 
Bestands- und Planungswert, ebenso für jede Kompensationsmaßnahme. 

16. 

 17. 
 
Zu 17: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Die Ökobilanz Tabelle 2a beinhaltet nur Flächen bzw. Biotope, die durch einen 
Eingriff betroffen sind. Die Feldgehölze sind von einem Eingriff nicht betroffen, 
werden also auch nicht bilanziert. 18. 
 
 
Zu 18: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 19. 
Der landschaftspflegerische Begleitplan wurde ebenfalls für den Zeitraum eines 
Monats ausgelegt. 
Bzgl. der Untersuchungen stand nur noch eine Begehung im August zur 
abschließenden Erfassung der Fledermäuse aus. Dabei wurden die zum Abriss 
vorgesehenen Gebäude begutachtet und eine Kontrolle der Fledermausnistkästen 
vorgenommen. Beide Kontrollen erbrachten keine weiteren Erkenntnisse, so dass 
hier kein Erhebungsdefizit erkennbar ist. 
 
Zu 19: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Siehe hierzu Punkt 1 und 2 
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 Kreisausschuss des LK Gießen, FD Wasser- und Bodenschutz (24.08.2012) 
 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

1.  
In der angesprochenen Stellungnahme vom 26.03.2012 zum Vorentwurf des 
Bebauungsplanes wurden Hinweise bezüglich wasserrechtlicher Regelungen und 
Vorgaben vorgebracht, die im Bebauungsplan bereits berücksichtigt oder zum 
Entwurf entsprechend aufgenommen wurden. Weiterer Handlungsbedarf für das 
Bauleitplanverfahren besteht daher nicht. 
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Anlage: Stellungnahme vom 26.03.2012, Seite 1 
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 Regierungspräsidium Gießen, Dez. 32 (21.08.2012) 
 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grundwasserschutz, Wasserversorgung (Dez. 41.1) 
 

1. Zu 1: Der Hinweis wird zustimmend zur Kenntnis genommen. 
 
 
Oberirdische Gewässer, Hochwasserschutz (Dez. 41.2) 

2.  
Zu 2: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Weiterer Handlungsbedarf für das Bauleitplanverfahren besteht nicht. Die Hinweise 
zum Cafe beziehen sich auf das noch zu durchlaufende Bauantragsverfahren. 
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 Kommunales Abwasser (Dez. 41.3) 
3.  

Zu 3: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Weiterer Handlungsbedarf für das Bauleitplanverfahren besteht nicht, da bereits zum 
Vorentwurf des Bebauungsplanes entsprechende Angaben in die Planunterlagen 
aufgenommen wurden. 
 
 
Altlasten, Grundwasserschadensfälle, Bodenschutz (Dez. 41.4) 
 
Zu 4: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 4. 
 
Weiterer Handlungsbedarf für das Bauleitplanverfahren besteht nicht, da bereits zum 
Vorentwurf des Bebauungsplanes entsprechende Angaben zu Altablagerungen als 
Hinweise in die Planunterlagen aufgenommen wurden. 
 

5.  
Kommunale Abfallentsorgung, Abfallentsorgungsanlagen (Dez. 42.2) 
 
Zu 5: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 6. 
Weiterer Handlungsbedarf für das Bauleitplanverfahren besteht nicht. 
 
 
Immissionsschutz (Dez. 43.2) 
 
Zu 6: Die Hinweise werden berücksichtigt. 
 
Die immissionsschutzrechtliche Beurteilung des Festplatz-Bereiches, der im 
vorliegenden Bebauungsplan planungsrechtlich gesichert werden sollte, führt dazu, 
dass der Bereich zum Satzungsbeschluss vom räumlichen Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes ausgenommen wird, da die bestehenden Nutzungen und 
immissionsschutzrechtlichen Konflikte eine weitere Begutachtung erforderlich 
machen.  

7. 
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 Eine solche Abtrennung ist auch nach der Offenlegung des Bebauungsplan-
Entwurfes möglich, wenn sich die Abtrennung des Teilbereichs nicht auf den 
unveränderten Restbereich auswirken kann. Diese Voraussetzungen liegen hier vor, 
weil die Festplatznutzung keine Auswirkungen auf die benachbarten Teilbereiche 
hat. Der Bereich des Festplatzes kann zu einem späteren Zeitpunkt für sich 
genommen planungsrechtlich fortgeführt werden. 

8. 

 
 
Bergaufsicht (Dez. 44) 
 
Zu 7: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Obere Naturschutzbehörde (Dez. 53.1) 
 
Zu 8: Der Hinweis wird zustimmend zur Kenntnis genommen. 
 
In der angesprochenen Stellungnahme vom 26.03.2012 zum Vorentwurf des 
Bebauungsplanes wurden Hinweise bezüglich der Lage des Plangebietes innerhalb 
des Landschaftsschutzgebietes „Auenverbund Lahn-Dill“ und die zugehörigen 
Schutzbestimmungen vorgebracht. Weiterer Handlungsbedarf für das 
Bauleitplanverfahren besteht nicht, da bereits zum Vorentwurf des Bebauungsplanes 
entsprechende Angaben in die Planunterlagen aufgenommen wurden. 
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Anlage: Stellungnahme vom 20.03.2012, Seite 1 
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Anlage: Stellungnahme vom 20.03.2012, Seite 2 
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Anlage: Stellungnahme vom 20.03.2012, Seite 3 
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 Regierungspräsidium Darmstadt, Kampfmittelräumdienst (13.08.2012) 
 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Zu 1: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Ein entsprechender Hinweis wurde bereits nachrichtlich in den Bebauungsplan 
aufgenommen. Weiterer Handlungsbedarf für das Bauleitplanverfahren besteht nicht. 
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Anlage zum Schreiben vom 13.08.2012, Seite 1 
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 Stadt Gießen, Amt für Umwelt und Natur (23.08.2012) 
 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
Zu 1a: Die Hinweise werden zustimmend zur Kenntnis genommen. 1a. 
 
 
 
 
 
Zu 1b: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 1b. 
 
Die Inhalte des Kapitels 3 werden gemäß den Aussagen des 
Landschaftspflegerischen Begleitplans überarbeitet, sodass kein inhaltlicher 
Widerspruch mehr besteht. 
 

1c.  
Zu 1c: Die Hinweise werden zustimmend zur Kenntnis genommen. 
Auf eine separate Eingriffs-/Ausgleichsbilanz für den Teilbereich des 
Landesgartenschaugeländes, der über den Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
abgedeckt wird, wird bewusst zu Gunsten der Belange von Natur und Landschaft 
verzichtet. Dies wurde auch im Rahmen des Runden Tisches Landesgartenschau 
vereinbart. 
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 Zu 1.1.1: Der Anregung wird teilweise gefolgt. 
 
Bis auf die Maßnahmen AV 5 (Sichtschutz und Beleuchtung) und AV 7 
(Maschenweite Ballfangzaun) handelt es sich bei den übrigen Maßnahmen um 
Bauzeitenregelungen und temporäre Maßnahmen (Regelungen zu Veranstaltungen 
und Baustelleneinrichtungen), die keinen bodennutzungsrechtlich verbindlichen 
Charakter haben. Sie sind somit städtebaulich nicht begründbar und können nicht 
festgesetzt werden. 
Der Sichtschutz am Palmencafe und die Beleuchtungsart werden festgesetzt. 
Die Formulierung zur Ausgestaltung des Ballfangzaunes mit einer „ausreichenden 
Maschenstärke“ ist für eine Festsetzung zu unbestimmt. Zusätzlich gibt es bzgl. 
Drahtstärke und Maschenweite eine DIN-Norm, die eine Gefährdung von Tieren 
ausschließt. Nach mündlicher Rücksprache mit der Unteren Naturschutzbehörde 
sollte der gleiche Maschendrahttyp des bestehenden Zaunes verwendet werden, da 
dieser in Vergangenheit zu keinem Vogelschlag geführt hatte. Von einer dezidierten 
Festsetzung wird abgesehen. 
 
Zu 1.1.2: Der Anregung wird gefolgt. 
 
In den Bebauungsplan wird gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB eine Festsetzung 
bezüglich der Minimierung von Lichtemissionen aufgenommen und folgende 
Formulierung gewählt: „Zur Straßen-, Wege und Platzbeleuchtung sind 
ausschließlich Natrium-Hochdrucklampen (HSE/T) oder Typen mit vergleichbarem 
Lichtspektrum und Leuchtdichte zu verwenden.“ 
 
Zu 1.1.3: Der Anregung wird gefolgt. 
 
Die textliche Festsetzung 6.1 wird durch die Vorgabe einer Höhe des anzulegenden 
Sichtschutzes von 2,5 m ergänzt. 
 
Zu 1.2: Der Anregung wird nicht gefolgt. 
 
Die Bezeichnung ist nachrichtlich aus dem wasserrechtlichen 
Genehmigungsbescheid vom 01.02.2012 (Nebenbestimmung 67) übernommen. Um 
keinen Widerspruch zu erzeugen, wird an der Formulierung festgehalten. 
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 Zu 2.1: Der Anregung wird gefolgt. 
 
Die Ausführungen in der Begründung zum Bebauungsplan werden entsprechend 
ergänzt. 
 
 
Zu 3.1: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Zur Klarstellung erfolgt zu der Beschreibung der Eingriffe eine Aufstellung der 
naturschutzrechtlich genehmigten Eingriffe. Weitere noch ungenehmigte Eingriffe 
werden beschrieben und verbal argumentativ bewertet. Da es bilanztechnisch 
schwierig ist und fachlich keinen Sinn macht, eine Punktewertebilanz nur für den 
Geltungsbereich des Bebauungsplanes zu erarbeiten, wird auf die Gesamtbilanz im 
Rahmen des Landschaftspflegerischen Begleitplans (LPB) verwiesen. Diese deckt 
den Geltungsbereich des Bebauungsplanes mit ab.  
Der LPB wird als Eingriffs-/Ausgleichsplanung zum landschaftsarchitektonischen 
Entwurf Landesgartenschaugelände Wieseckaue von der Unteren 
Naturschutzbehörde bis zum Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes geprüft und 
naturschutzrechtlich genehmigt. Das naturschutzrechtliche Wertepunktedefizit wird 
über eine Abbuchung vom städtischen Ökokonto ausgeglichen. Dies wird im 
Rahmen einer vertraglichen Vereinbarung zwischen der Landesgartenschau GmbH 
und der Stadt Gießen geregelt. Somit ist der Ausgleich im Bebauungsplanverfahren 
mit Verweis auf § 1a Abs. 3 Satz 4 und 5 BauGB rechtlich abschließend gesichert. 
 
Die Flächengrößen werden korrigiert. 
 
 
Zu 3.2: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Bezüglich der Einstufung der Biotoptypen gemäß der KV wird auf den LBP 
verwiesen. 
 
 
Zu 3.3: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Siehe Erläuterung zu 3.1. Der Widerspruch wird bereinigt. 
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 Zu 3.4: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Bzgl. der Erfassung der Fauna stand nur noch eine Begehung im August zur 
abschließenden Erfassung der Fledermäuse aus. Dabei wurden die zum Abriss 
vorgesehenen Gebäude begutachtet und eine Kontrolle der Fledermausnistkästen 
vorgenommen. Beide Kontrollen erbrachten keine weiteren Erkenntnisse, so dass 
hier kein Erhebungsdefizit erkennbar ist. Die Ergebnisse der Fledermauskartierung 
werden ergänzt. 
 
 
 
Zu 3.5: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Die artenschutzrechtlichen Vermeidungsmaßnahmen werden ergänzt. 
 
 
 
Zu 3.6: Der Anregung wird nicht gefolgt. 
 
Der Umweltbericht verweist auf die Karten des LPBs. 
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 Stadt Gießen, Bauordnungsamt  (17.09.2012) 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Den Anregungen wird gefolgt. 
 
Die textliche Festsetzung A 1 wird redaktionell entsprechend angepasst. 
 
 
 
 
 
 
Zu 2: Der Anregung wird gefolgt. 
 
Die textliche Festsetzung A 7.1 wird redaktionell entsprechend ergänzt. Die unter  
dem bisherigen Punkt 7.4 und 7.5 der textlichen Festsetzungen genannte Anzahl 
anzupflanzender Bäume ist jedoch in der Gesamtstückzahl enthalten. 
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Zu 3: Der Anregung wird gefolgt. 
 
Die bauordnungsrechtliche Gestaltungsvorschrift B 1.1 wird redaktionell 
entsprechend angepasst. 
 
 
 
Zu 4: Den Anregungen nicht wird gefolgt. 
 
Da die Stadt Eigentümer der Grundstücke ist, ist die befristete Errichtung und 
anschließende Beseitigung der Zaunanlage gewährleistet und besteht kein 
Regelungsbedarf über den Bebauungsplan. Auf die Gestaltungsvorschrift wird 
verzichtet. 
 
 
Zu 5 und 6: Den Anregungen wird nicht gefolgt. 
 
Da das gesamte Gelände aufgefüllt ist, ist der Bezugspunkt „Natürliche 
Geländeoberkante“ nicht praktikabel.  
 
Zu 7: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Die immissionsschutzrechtliche Beurteilung des Festplatz-Bereiches, der im 
vorliegenden Bebauungsplan planungsrechtlich gesichert werden sollte, führt dazu, 
dass der Bereich zum Satzungsbeschluss vom räumlichen Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes ausgenommen wird, da die bestehenden Nutzungen und 
immissionsschutzrechtlichen Konflikte eine weitere Begutachtung erforderlich 
machen, deren Ergebnisse aus Gründen der Rechtssicherheit abgewartet werden 
sollen. Eine solche Abtrennung ist auch nach der Offenlegung des Bebauungsplan-
Entwurfes möglich, wenn sich die Abtrennung des Teilbereichs nicht auf den 
unveränderten Restbereich auswirken kann. Diese Voraussetzungen liegen hier vor, 
weil die Festplatznutzung keine Auswirkungen auf die benachbarten Teilbereiche hat 
und der Bereich des Festplatzes auch für sich genommen planungsrechtlich erfasst 
werden kann. 
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